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RS OGH 1978/10/18 10Os131/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1978

Norm

StPO §345 Z6

Rechtssatz

Bei Prüfung einer Verfahrensrüge, daß eine tatsächlich gestellte Schuldfrage nicht indiziert war, kommt es nicht darauf

an, ob eine andere, nicht gestellte Schuldfrage gerechtfertigt gewesen wäre.
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